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Der ume Schweizerische Republikä W?
Donnerstag, den 27 August i8or. Sechstes Quartal. Den 9 Fructidor IX.

Gesetzgebender Rath,18. Juli.
Fortsetzung.

Ge se ; v 0 r sch la g üder die Einführung eines gleich,

sonnigen Maas-- und Gewichts - Systems für

ganz Helvetic».

>. In ganz Helvetien foä folgendes Maaß und Ge.

wicht als das einzige vom Gesetze anerkannte eingeführt

werten.
2. Für das Längenmaaß giebt der vierhundertmil.

Zionste Theil des M^cidianumfangs der Erde, unter dem

Namen Finger die Haupteiuheit ab.

Für das Fiächenmaaß giebt das Quadrat dieser

Länge unter dem Namen Q ua ö r a t fi n g e r die

Haupteinheit ab.
" Für das körperliche Maaß giebt der Würfel der ange-

führten Länge unter dem Namen K u bik fin g er
oder Pinte die Haupteiuheit ab.

Und für das Gewicht giebt das Gewicht deS in die-

sem körperlichen Raume enthaltene» reinen Wassers von
der grösten Dichtigkeit unter dem Namen P f u n d die

Hauvlcmheit ab.

;. Die Abiheilungen dieser Maaße sollen dem Drei-
maljysteme folgen so daß jedes Maaß und Gewicht,
das einen b.sondern Namen führt, immer das Zehnfache
des nächslkieincrn eigen benannten sey.

4, Dem zufolge werden als Längenmaaß, wovon
jedes vorhergehende der zehnte Theil des zunächstsolgen»

den ist, aufgestellt: Linieu, Zoll, Finger,
Elle, Katie, Schnur, Strecke, Meile.

e. Die Flachemnaaße sind die Quadrate der Längen»

maaße und erhalten auch mit dem Vorwort Quadrat
die ärmlichen Benennungen, nur daß dic Quadratfchnur
neben dem noch M o r g en genannt wird. Jedes in
der Reihe vorhergehende Flächenmaaß ist ein Hundert-
theil des unmittelbar darauf folgenden.

6. Die körperlichen Maaße überhaupt sind dieNür-

fel der Längenmaaße und erhalten auch mir dem Vor.
worte Kubik die nemlichen Benennungen, da dem,
jedes in der Reihe der Tausendtheil des unmittelbar
darauf folgenden ist.

7. Die Abtheilungen des körperlichen Maaßes für
flüßige Materien sind folgende: Glas, Pince,
(Flasche, Kanne) Eimer, S a u m (ober Lagel)
Faß, wovon jedes nachstehende baS Zehnfache des
unmittelbar vorhergehenden ist.

8. Die Abtheilungen des körperlichen Maaßes für
tcokne Materien sind die nemlichen wie für ßüßige und
heissen Pinke (Kubikßnger) Scheffel, Mütt,
Malter.

9. Die Gewichte heissen: As, Gran, Skru.
p el, D r achm e, L 0 t h, Unze, Pfund, Stein,
Centner, wovon jedes nachfolgende das Zehnfache
des unmittelbar vorhergehenden ist.

10. Die Hälfte sowohl als das Doppelte von jeder

Einheil der Maaße und Gewichte, können überdies be»

sonders bezeichnet und den angeführten Benennungen zu

dem Ende die Ausdrücke halb und doppelt vor»
gestzl werden.

i l. Die vollziehende Gewalt wird für jeden Canton
oder Bezirk be» Zeitpunkt bestimmen, auf welchen das
neue Maaß und Gewicht in demselben eingeführt wer-
den soll.

12. Zu dem Ende wird sie veranstalten, daß eine

Anzahl genau verfertigter Muttermaaße und Gewichte
in jedem Cantone niedergelegt werde, um zur Prüfung
der im Handelsverkehr zu gebrauchenden Maaße und

Gewichte zu dienen.

iz. Die vollziehende Gewalt wird ebenfalls veran»

stalten, daß in jedem Canton vor Einführung der neuen

Maaße und Gewichte, Tabellen zu Vergleichunq derfcl»

den mit den bisher im Canton gebräuchlichsten Maaßen
öffentlich bekannt gemacht werden.

14., Von dem Zeitpunkte dieser Einführung an,
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werden mir allein die neuen Maaße und Gewichte der

Polizeyausficht unterworfen seyn, mithin nur für diese

Sicherheit gegen Verfälschung verschafl und keine Kla-

gen über Betrug im Ausmessen oder Auswägen von
den Gerichtshöfen angenommen werden, wenn man sich

dabey andrer als der gesetzlich anerkannten Maaße und

Gewichte bedient hat.
Alle îôffentlichen Beamten, so wie alle übrigen

im Dienste des Staats stehenden Personen, sind von
der erklärten Einführung der neuen Maaße und Ge-
Wichte an gehalten, sich bey ihren Amtsverrichtungen

ganz allein derselben zu bedienen, auch keine Nechnun-

gen anders als nach solchen ausgestellt anzunehmen oder

abzufassen.

16. Jeder handeltreibende Bürger soll bey Einfüh-

rung der neuen Maaße und Gewichte sich mit densel-

den versehen, sie auf Verlangen den hiezu bestellten

Polizeybeanuen vorweisen und wenn es von dem Käufer
gefoderl wird, mit denselben ausmessen oder auswä-

gen. Jedem, der nicht zur gehörigen Zeit mit den

neuen Maaßen und Gewichten versehen ist, soll die

Betreibung seines Gewerbes für so lange untersagt seyn,

bis er dieser Vorschrift wird genug gethan habe».

Am iy. Juli war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath/ 20. Juli.
Vice-Präsident: Mittelholzer.

Die von der Cwilgesctzgebungscommißion angetra-

gene Botschaft an den Voll;. Rath, die Verwaltung
des Kirchenguts zu Göslikon, Canion Baden, bctref.

send, wird in Berathung und hernach angenommen.

(S. dass. S. 47?-)

Die Petitionen - Commißion berichtet über nachfol-

zende Gegenstände:

Die Munizipalilät Gams wünscht ans den in

ihrer Zuschrift enthaltenen Beweggründen, daß ihr Ge-

meindbczirk dem Canton Appenzcll einverleibt werden

möchte.

Da der neue Verfassungsentwurf zugleich die Skizze

einer neuen Cantonseintheilung enthält, so glaubt die

Petitionencommißion, dieses so wie alle ähnlichen auf
die kü^'tige Cantonseintheilung sich beziehende Begeh-

reu, solle» samt dem Verfassungsentwurf der bevor,

stellenden Nationaltagsatzuug zur Prüssuug und défini-
tiver Verfügung überwiest» werden.

-ànrd an die Cvnstjtntienscommißion gewiesen.

2.) Mehrere Partikularen von Solothurn deren
Vermögen gröstenthcils in Zchndgcrcchtigkcilen besteht,

von weichen sie seit dem unglüklichen Einsteliungsgcstj
vom 9. Juni 1798 nichts bezogen halten,-hingegen
alle Lasten und Abgaben mittragen helfen mußten,
gehen den gcsezgebendcn Rath mit der dringenden.
Bitte an: entweder durch einen Bcysatz der die Zehnd-
Pflichtigen zu Erstattung der drey rükständigcn Zehnten
anhält, dem Gesez vom 9. Juni lczthin das Gepräge
einer vollständigen Gerechtigkeit aufzudrucken — oder
aber sie, die leidenden Partikular-Zehndbesitzer, gleich
und mit den Geistlichen und Schullehrern für diesen

zjährigen Ausstand von Slaatswcgen zu entschädigen.
Die Pet. Commißion trägt darauf an, dieses Ent-

schädigungsbegehren, der deßhalb erlassenen Botschaft
zufvlg der Vollziehung zu überweisen. — Angenomen.

;,) Die Gcmeindskammer von Rovio, im Distrikt
und Canton Lugano, macht ein trauriges Gemählde
der Lage ihrer Mitbürger, die durch die Theuruug
und den Mangel der Lebensmillcl in der grösten Noth
sich befinden. Zu diesen Uebeln gesellte sich noch ein
grösseres :

Im Anfange des laufenden Monats verheerte ein
starker Hagel alle Hülfen » und Baumfrüchle in dieser
Gemeinde, so daß auch die Hofnung der kleinsten Erndte
für dieses Jahr ganz verschwunden ist. >

In dieser bedanrungswürdigen Lage bittet die Ge»

meindskammer von Rovio für ihre Gemeinde : i) un»

Nachlassung der dicßjährigen Grundauflage, oder we»

nigstens um den Aufschub der Bezahlung derselben

auf einen bessern Zeitpunkt; 2) daß diese Gemeinde
derjenigen Hülfe und Unterstützungen, die man an,
dern Gemeinden in Helvctien hat zukommen lassen,,

theilhaftig gemacht werde.

Die Pet. Commißion tragt an, diese Bittschrift zur
Unterstützung der an die Vollziehung lczthin erlassenen

Botschaft, mit Empfehlung an dieselbe zu übersenden.

Angenommen.

4. B. Theodor Arlaud von Genf, seit »6 Jahren
in Orbe, C Leman seßhaft, bittet um das hclv. Bür-
gerrecht. Wird an die Constitutionscommißion ge»

wiesen.

Das doppelte Gutachten der Finanzcomnnßion über

den Zehndcn von neu urbar gemachtem Lande, wird
in Berathung und der Gcsetzvorschlag der Mehrheit
der Commißion alsdann angencinmui. (S. dasselbe

S 472, 7;.),



Die Polizeycommißion räth zu folgender Botschaft

an den Vollziehuugsraih, welche angenommen wird:
B. Voll;. Räthe! Der gesetzgebende Roch, nach

Untersuchung der Bittschrift des B. Sam. Gruber

vo» Betterkindeu, Distr. Burgdorf, C. Bern, vom

Heum. -Loi — samt Beylagen, wodurch er um

Bestätigung seiner von der Vcrw. Kammer erhaltenen

Mühle-Bau - Bewilligung ansucht, hat auf den Be-

richt seiner Pvlizeygesczg. Commißion beschlossen, Sie
B- Voll;. Räthe einzuladen, dem gesetzgebenden Rath
einen Bericht über die Gründe Ihrer Beschlüsse vom

i8> May und Juli, die diesen bewilligten Bau
untersagen, mitzutheilen, welchen derselbe samt Rük-

scndung der Beylagen mit möglichster Beschleunigung

zu erhalten wünscht.

Am 2i. Juli war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath,»22. Juli.
Vicc-Präsident: M i t t e l h o I z e r.

Folgendes Gutachten oer Zinanz-Commißion wird in

Berathung genommen:
B. Gesetzgeber! Das Gesetz vom 4. April 1800 über

die Loskäuflichkeit des Weydgangsrechts, legte jedem

weydgangsberechtigten Bürger die Verbindlichkeit auf,
ßch sein Recht loskaufen zu lassen. Bald sah man aber

ein, daß man in jenem Gesetze, nach welchem der

Loskauf nicht verweigert werden durfte zu weit gegan-
gen sey und es erschien das Gesetz vom 2;. Sept. 18--0
welches in gewissen, den Weydrechlsbesitzern allzunach-
theiligen Fällen, eine Ausnahme zu ihren Gunsten zuläßt.

Dieses legere Gesetz ward mit durch die Vorstellungen
der ärmern Bürger von Wynau veranlasset, und doch

ist es iezt eben um die Frage zu thun: Ob das Los.
kaufsgeschäst von dem Wcydgange zu Wynau als unter
dem Gesetze vom 4. April beendiget anzusehen sey?

oder aber: Ob solches nach Inhalt des Gesetzes vom
2?. Sept. aufs neue untersucht und nach diesem leztern

Gesetze entschieden werden solle? Diese leztre Meynung
ward von den Weydgangsberechtigten behauptet und fle

erhielten auch am 10. Merz lezthin von dem Vollz. Rath
einen ganz zu ihren Gunsten lautenden Beschluß, welcher

ihre Weydgaugssheitigkeit einer neuen Untersuchung und
einem neuen Entscheide unterwirft. Gegen diesen Be-
schluß aber treten jezl die weydgangspflichtige» Gütcrbe-
ßtzer auf, behaupten daß ihr Loskaufungsgeschäst eine

abgethane Sache sey, und verlangen demzufolge Aufhe-
bung, jenes Vollzichungebeschlusses.

Ueber diese Petition B. G. haben Sie den Bericht
des Vollz. Rathes eingeholt u»d iezt ist es an dem, daß
die Fmanz-Commißion Ihnen über das ganze Geschäft
ihr Befinden abstatte, zu welchem Ende dann folgende
Gefchichtserzählung vorausgcschikt wird:

Nicht lange »ach Erfcheinung des Gefetzes vom 4. Av.
thaten die weydgangspstkchtigen Bürger von Wynau ist-

reu berechtigten Mitbürgern Anträge zum Loskauf von
ihrer Weydgangspflicht, mit dem Beyfügen, daß fie

im Fall der Nichlannahme nach Inhalt deS Gesetzes die
Weyde werben schätzen lassen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Erklärung der Cantons-Tagsatzung

in S.chwyj, über die von derselbe»
abg e so d e r t e E i d e s le i st u n g. 4. i Bog.

Ist die durch die Tagsatzung selbst besorgte und v r-
breitere Erklärung, die wir bereit» (N. 424.) auch
geliefert haben.

dommage à ma patrie, ou eigenste st'un projet st«

Lonlìitution ste la stepubligue belvetigue forests

fur la 8od>verainere stes Lantons, par àr.
manst. 8. à dleukekatel, ste l'lmprim. sts Loues

kauek. Lorel. 1801. S. Z8-

Es ist ein vollständiges und unzweydeiitigeS Föbe-
rativsystem, das der Verfassrr in diesen Blättern ent-
wikelt. Helvetien soll aus 17 Cantone» bestehen: bei«

rz alten, mildem einigen Unterschiede, daß das AZaadl»
land einen besondern Canton bildet, Graudündlen, dem
Wallis und den italienischen Vogteyen; die chmalß
Unterthanen Lande sollen angrenzenden Cantone» ein,
verleibt werden. Die Souverainilät jedes
Cantons umsaßt das gesamte Polizeyweien, die
Rechtspflege, Religion und Cultus, den öffentliche»
Unterricht, Militz, Auflagen, Handlung, UnlcrstützungS-
Anstalten n. s. w. —Einem aus den Abgeordneten aller
Cantone bestehenden permanenten Rathe, den der Vf.
die Generalstände b er h e l v e t i sch en Re-
publik nennt ist die Souverainilät, i» so wutl
fie die auswärtigen Verhältnisse, Krieg, Frieden Bünd?
vlsse, Llnientruppen, Arsenale, und Vertheidigung oes
Landes betrifft, übertragen. — Die CanrouSssuv?»
rainitäl wird in jedem Canton ausgeübt durch he»
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